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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für den Verkauf von fabrikneuen Fahrzeugen sowie für den Ausbau von durch den Käufer 

angelieferten Fahrzeugen. 

 

I. Vertragsabschluss / Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers 

1. Der Käufer ist an seine Bestellung, d.h. an seinen Kauf-Antrag, 14 Tage gebunden. Mit Ablauf 

dieser Frist kommt der Vertrag zustande; d.h. der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der 

Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der 

jeweils genannten Frist schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausführt. Der Verkäufer ist jedoch 

verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt.  

2. Für die Berechnung der jeweiligen Fristen gelten die gesetzlichen Regelungen. 

3. Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der 

schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

II. Preise 

Der Preis des Kaufgegenstandes versteht sich ab Lieferwerk (Kaufpreis). Verpackung und 

Versendung sowie sonstige vereinbarte Nebenleistungen, insbesondere Transportversicherung, 

werden zusätzlich berechnet.  

III. Zahlung und Zahlungsverzug 

1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind spätestens eine Woche vor Übergabe des 

Kaufgegenstandes, bzw. bei Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. 

D.h. spätestens am Fälligkeitstag muss die jeweilige Zahlung auf dem Bankkonto des 

Verkäufers wertgestellt sein oder dem Verkäufer in bar gezahlt werden.  

2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die 

Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein 

Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 

Kaufvertrag beruht. 

IV. Lieferung und Lieferverzug 

1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 

sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss. 

2. Der Käufer kann acht Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder 

einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Mit dem Zugang der 

Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines 

Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf 

höchstens 5% des vereinbarten Verkaufspreises. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag 
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zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer 

nach Ablauf der Acht-Wochen-Frist gemäß Satz 1 eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. 

Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch 

bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25 v.H. des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder 

ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 

selbständigen Tätigkeit handelt, sind Schadensersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit 

ausgeschlossen. Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall 

unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbedingungen. Der Verkäufer 

haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.  

3. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der 

Verkäufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte 

des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2 Sätze 3 bis 6 dieses Abschnitts. 

4. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, 

die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den 

Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, 

verändern die in Ziffern 1 bis 3 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer 

der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu 

einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag 

zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt. 

5. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des 

Lieferumfangs bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder 

Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar 

sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des 

bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebrauchen, können allein daraus keine 

Rechte hergeleitet werden. 

V. Abnahme / Verzug des Käufers 

1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der 

Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist befindet sich der Käufer in Verzug. 

Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch 

machen. Insbesondere kann der Verkäufer auf der Erfüllung beharren und Schadensersatz 

verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Eine sonstige Geltendmachung eines weitergehenden 

Schadens ist hiermit nicht ausgeschlossen.  

3. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 15 v.H. des Kaufpreises. Der 

Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder 

der Käufer einen geringeren Schaden nachweist. 
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VI. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages 

zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch 

bestehen für alle Forderungen, die der Verkäufer gegen den Käufer im Zusammenhang mit dem 

Kaufgegenstand, z.B. aufgrund von Reparaturen oder Ersatzteillieferungen sowie sonstigen 

Leistungen, nachträglich erwirbt. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb 

seines Handeisgewerbes gehört, gilt der Eigentumsvorbehalt auch für die Forderungen, die der 

Verkäufer aus seinen laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Käufer hat. Während der 

Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz des Fahrzeugbriefes dem Verkäufer 

zu. Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt 

verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende 

Forderungen erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung 

anderweitig eine angemessene Sicherung besteht. 

2. Der Verkäufer kann den Kaufgegenstand herausverlangen, wenn: 

a) der Käufer trotz der unter Abschnitt III erwähnten Voraussetzungen den Kaufgegenstand 

bereits vor der Zahlung des Gesamtpreises erhalten hat oder  

b) der Käufer seiner Verpflichtung aus den nachstehenden Ziffern 3 oder 4 oder  

c) der Käufer trotz schriftlicher Aufforderung aus nachstehender Ziffer 6 nicht nachkommt.  

Zurückbehaltungsrechte des Käufers, die nicht auf dem Kaufvertrag beruhen, sind 

ausgeschlossen.  

Der Verkäufer kann dem Käufer erneut schriftlich eine angemessene Frist zur Erfüllung seiner 

Verpflichtung setzen und ankündigen, dass er, wenn der Käufer innerhalb dieser Frist seine 

Verpflichtung erfüllt, die Rückgabe des Kaufgegenstandes unter Berücksichtigung des gezahlten 

gewöhnlichen Verkaufswertes anbieten werde. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der 

Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne 

Nachweis 5% des Verwertungserlöses. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der 

Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist. 

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 

Verkäufers eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder 

anderweitige, die Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende, Überlassung oder Veränderung 

des Kaufgegenstandes zulässig. 

4. Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes oder bei 

Ausübung des Unternehmerpfandrechts einer Werkstatt, hat der Käufer dem Verkäufer 
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unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen sowie den Dritten unverzüglich auf den 

Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. 

5. Wurde der Abschluss einer Vollkasko-Versicherung vereinbart, hat der Käufer diese 

unverzüglich für die Dauer des Eigentumsvorbehalts mit einer angemessenen Selbstbeteiligung 

abzuschließen mit der Maßgabe, dass die Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem Verkäufer 

zustehen. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer, für sich einen Sicherungsschein über die 

Fahrzeugvollversicherung zu beantragen und Auskunft über das vorgenannte 

Versicherungsverhältnis einzuholen. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung trotz schriftlicher 

Mahnung des Verkäufers nicht nach, kann der Verkäufer selbst die Vollkasko-Versicherung auf 

Kosten des Käufers abschließen, die Versicherungsprämien verauslagen und als Teile der 

Forderung aus dem Kaufvertrag einziehen. 

6. Der Käufer hat die Pflicht, den Kaufgegenstand während der Dauer des Eigentumsvorbehalts 

in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und alle vom Hersteller bzw. Importeur vorgesehenen 

Wartungsarbeiten und erforderlichen Instandsetzungen unverzüglich – abgesehen von Notfällen 

– vom Verkäufer oder von einer für die Betreuung des Kaufgegenstandes vom Hersteller bzw. 

Importeur anerkannten Werkstatt ausführen zu lassen.  

VII. Sachmangel 

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen in zwei Jahren ab Ablieferung des Kaufgegenstandes. Hiervon abweichend gilt 

für Nutzfahrzeuge eine Verjährungsfrist von einem Jahr, wenn der Käufer eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, 

der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit 

handelt. Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die 

Beschaffenheit bleiben weitgehende Ansprüche unberührt.  

2. Der Käufer hat Anspruch auf Beseitigung von Fehlern und dadurch sie an anderen Teilen des 

Kaufgegenstandes verursachten Schäden (Nachbesserung). Für die Abwicklung gilt folgendes: 

a) Der Käufer kann Nachbesserungsansprüche beim Verkäufer oder bei anderen, vom Hersteller 

bzw. Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben geltend 

machen; im letzteren Fall hat der Käufer den Verkäufer hiervon unverzüglich schriftlich zu 

unterrichten. Der Käufer hat Fehler unverzüglich nach deren Feststellung bei dem in Anspruch 

genommenen Betrieb entweder schriftlich anzuzeigen oder von ihm aufnehmen zu lassen. Dem 

Verkäufer muss das Recht der Nachbesserung gegeben werden.  

b) Nachbesserungen haben unverzüglich nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder 

Instandsetzung fehlerhafter Teile ohne Berechnung derjenigen Aufwendungen zu erfolgen, die 

zum Zwecke der Nachbesserung erforderlich sind, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 

Materialkosten. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Werden durch die 

Nachbesserung zusätzliche vom Hersteller bzw. Importeur vorgeschriebene Wartungsarbeiten 
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erforderlich, übernimmt der Verkäufer deren Kosten einschließlich der Kosten benötigter 

Materialien und Schmierstoffe.  

c) Für die bei der Nachbesserung eingebauten Teile wird bis zum Ablauf der 

Gewährleistungsfrist des Kaufgegenstandes Gewähr aufgrund des Kaufvertrages geleistet.  

d) Wird der Kaufgegenstand wegen eines gewährleistungspflichtigen Fehlers betriebsunfähig, 

hat sich der Käufer an den dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen, 

vom Hersteller bzw. Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten 

dienstbereiten Betrieb zu wenden. Dieser Betrieb entscheidet, ob die erforderlichen Arbeiten an 

Ort und Stelle oder in seiner Werkstatt durchgeführt werden.  

3. Schlägt – unter Beachtung vorstehender Ziffer 2 a) geltend gemachte – Nachbesserung fehl, 

insbesondere wenn der Fehler nicht beseitigt werden kann oder für den Käufer weitere 

Nachbesserungsversuche unzumut bar sind, kann der Käufer vom Verkäufer Wandelung 

(Rückgängigmachung des Kaufvertrages) oder Minderung (Herabsetzung der Vergütung) 

verlangen. Ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht. 

4. Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Gewährleistungsverpflichtungen nicht 

berührt. 

5. Gewährleistungsverpflichtungen bestehen nicht, wenn der Fehler oder Schaden dadurch 

entstanden ist, dass 

- der Käufer einen Fehler nicht angezeigt hat oder hat aufnehmen lassen oder 

- der Käufer trotz Aufforderung nicht unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben hat 

oder 

- der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht worden ist, z.B. bei 

motorsportlichen Wettbewerben, oder 

- der Kaufgegenstand zuvor in einem Betrieb, der für den Käufer erkennbar vom Hersteller bzw. 

Importeur für die Betreuung nicht anerkannt war, unsachgemäß instand gesetzt, gewartet oder 

gepflegt worden ist und der Käufer dies erkennen musste oder 

– in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung der Hersteller bzw. 

Importeur nicht genehmigt hat oder der Kaufgegenstand in einer vom Hersteller bzw. Importeur 

nicht genehmigten Weise verändert worden ist oder 

- der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes 

(z.B. Betriebsanleitung) nicht befolgt hat.  

6. Natürlicher Verschleiß oder unwesentliche Abweichungen von Farbe, Abmessungen und/oder 

anderen Qualitäts- und Leistungsmerkmalen der Ware lösen keine Gewährleistungsrechte aus.  
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7. Kommt der Betrieb, an den sich der Käufer wegen Fehler gewandt hat, mit der 

Nachbesserung in Verzug, steht dem Käufer das Recht zu, den Ausgleich einer noch offenen 

Kaufpreisforderung in angemessenem Umfang bis zum Ende der Nachbesserung zu verweigern. 

8. Bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften bleibt ein Anspruch auf Schadenersatz wegen 

Nichterfüllung unberührt. 

9. Die vorstehend genannten Gewährleistungsansprüche verjähren mit Ablauf der 

Gewährleistungsfrist gemäß Ziffer 1. Für innerhalb der Gewährleistungsfrist geltend gemachte, 

bis zu deren Ablauf aber nicht beseitigte Fehler wird bis zur Beseitigung des Fehlers Gewähr 

geleistet; solange ist die Verjährungsfrist für diesen Fehler gehemmt. In den Fällen des Satzes 2 

endet die Verjährungsfrist jedoch drei Monate nach Erklärung des in Anspruch genommenen 

Betriebes, der Fehler sei beseitigt oder es liege kein Fehler vor. 

VIII. Haftung  

1. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe dieser 

Bedingungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet 

der Verkäufer beschränkt; die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 

und ist auf den bei Vertragsabschluß vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese 

Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Soweit der Schaden 

durch eine vom Käufer für den betreffenden Schadensfall abgeschlossene Versicherung 

(ausgenommen Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit 

verbundene Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur 

Schadensregulierung durch die Versicherung. Für leicht fahrlässige durch einen Mangel des 

Kaufgegenstandes verursachte Schäden wird nicht gehaftet. 

2. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des 

Verkäufers bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder 

eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt. 

3. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV abschließend geregelt. 

4. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 

Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte 

Schäden. 

5. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver 

Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter 

Handlung, sind sowohl gegen den Verkäufer, gegen deren gesetzliche Vertreter, als 

auch gegen deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

6. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen, insbesondere im Fall von 

Verschleißteilen. 
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IX. Erfüllungsort / Gerichtsstand  

1. Erfüllungsort ist der Firmensitz der Firma RW-Fahrzeugbau GmbH. 

2. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 

Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der 

Sitz des Verkäufers. 

3. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 

hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland 

verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 

nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen 

Wohnsitz als Gerichtsstand. 

X. Datenschutz 

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und vertraulich 

behandelt. Im Einzelfall können die Daten an Zulieferbetriebe, Banken sowie an Leasing-

Unternehmen weitergegeben werden. Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis. Zum 

Zwecke der Bonitätsüberwachung und Kreditprüfung können Daten im Rahmen eines 

Datenaustausches an Unternehmen übermittelt werden, die geeignet sind, ihre Daten zu 

überprüfen. Außerdem sind wir berechtigt, ihre Daten der Schufa zwecks Prüfung zu 

übermitteln. § 28 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) wird beachtet. 

XI. Abtretungsverbot 

Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen, sofern wir der 

Abtretung nicht ausdrücklich zugestimmt haben. 

XII. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unwirksam sein oder werden, oder eine Regelungslücke enthalten, so verpflichten sich die 

beiden Vertragsparteien, in Verhandlungen mit dem Ziel einzutreten, die unwirksame oder 

unvollständige Bestimmung durch eine angemessene Individualabrede zu ersetzen oder zu 

ergänzen, welche dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten Regelung weitestgehend entspricht. 

Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt hiervon unberührt. 

 

Stand: 01.01.2008 

 


